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scheinen in rechtsverbindlicher Form im Internet (§ 13 Abs. 1 

Publikationsgesetz [PuG] vom 3. Mai 2011, SAR 150.600, § 3 

Abs. 1 Gemeindeordnung der Gemeinde Wohlen [GO] vom 

12.12.2016). Der Zugriff auf die amtlichen Publikationen im 

Internet ist kostenlos (§ 15 Abs. 1 PuG). Die amtlichen Publi-

kationen stehen in der Gemeindekanzlei in gedruckter Form 

zur Einsicht zur Verfügung. 

E-Mail: publikationen@wohlen.ch 

Copyright: © Gemeinderat Wohlen AG 

Alle Rechte vorbehalten. Die amtlichen Publikationen der 

Gemeinde Wohlen und seine Teile sind urheberrechtlich  

geschützt. Jede Verwertung in einer anderen als den gesetz-

lich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen 

schriftlichen Einwilligung des Gemeinderates der Gemeinde 

Wohlen AG. 

Redaktion und Herstellung: Gemeindekanzlei Wohlen AG, 

Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen 
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Beschlüsse Einwohnerratssitzung 1 

Baugesuche 2 

Verkehrsanordnung 2 

Eröffnung einer Steuerveranlagung 2-3 

3. Überweisung der Motion 15001 betreffend 

Anpassung des Vergütungsreglements für 

politisch gewählte Personen im Hinblick auf 

die Legislatur 2022-2025. 

4. Abweisung der Motion 15002 betreffend An-

passung der 1. Ratssitzung zur Eröffnung 

der Legislatur. 

5. Abweisung der Motion 15014 betreffend  

Kreditanträge für Bauprojekte. 

6. Abweisung der Motion 15019 betreffend 

Grosskreisel Zentrum Wohlen. 

 

Gegen die Beschlüsse Nr. 1.1, 2 und 3 kann von 

einem Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 

Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 

das Referendum ergriffen werden. Ablauf der Re-

ferendumsfrist: 3. Oktober 2022 

Es sind die Bestimmungen der Gemeindeord-

nung und des Gesetzes über die politischen 

Rechte sowie der Verordnung dazu zu beachten. 

Muster und Unterschriftslisten sind bei der Ge-

meindekanzlei erhältlich, welche auch nähere 

Auskünfte erteilt. 

 

 

EINWOHNERRAT 

Beschlüsse des Einwohnerrates vom  
29. August 2022 

1.1. Genehmigung eines Verpflichtungskredits 

für die Überarbeitung des Kommunalen  

Gesamtplans Verkehr (KGV) im Gesamtbe-

trag von CHF 85'000 (inkl. 7.7% MWST). 

1.2. Abschreibung der Motion 14072 betreffend 

Überprüfung und Überarbeitung des  

Kommunalen Gesamtplans Verkehr. 

2. Genehmigung eines Verpflichtungskredits 

für die Gesamtrevision Nutzungsplanung im 

Gesamtbetrag von CHF 900'000 (inkl. 7.7% 

MWST). 

3. Genehmigung eines Verpflichtungskredits 

für die Erstellung des Entwicklungsricht-

plans «Rigacker» im Gesamtbetrag von 

CHF 105'000 (inkl. 7.7% MWST). 
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BAUGESUCHE 

 

VERKEHRSANORDNUNG 

Bauherr 

With Christian und Esther, Obere  

Haldenstrasse 29, 5610 Wohlen 

(Projektverfasser: Cécile Treier Architektin FH, 

Höhenweg 51, 8965 Berikon) 

Bauobjekt 

Abbruch bestehender Eingang und Anbau  

Carport (Ausnahmebewilligung: Unterschreitung 

Strassenabstand) 

Bauplatz 

Obere Haldenstrasse 29A, Parzelle Nr. 3244, 

Gebäude Nr. 406 

 

Bauherr 

Artisa Senior Residenz AG, Metallstrasse 4, 

6300 Zug 

(Projektverfasser: rs-baupartner gmbh,  

Geissbüelstrasse 15, 8604 Volketswil) 

Bauobjekt 

Neubau Solaranlage und Pergola 

Bauplatz 

Bärholzstrasse 9, Parzelle Nr. 3033 

 

Bauherr 

Vogel Kurt, Lindenbergstrasse 21, 5610 Wohlen 

Bauobjekt 

Neubau Sichtschutzwand 

Bauplatz 

Lindenbergstrasse 21, Parzelle Nr. 4821 

 

Bauherr 

Loser Christoph, Im Geissmättli 8, 5610 Wohlen 

(Projektverfasser: Haustechnik Oppliger AG, 

Hoelli 14b, 5504 Othmarsingen) 

Bauobjekt 

Ersatz Gasheizung durch Luft/Wasser-

Wärmepumpe 

Bauplatz 

Im Geissmättli 8, Parzelle Nr. 1929,  

Gebäude Nr. 3141 

 

Öffentliche Auflage  

Vom 3. September 2022 bis 3. Oktober 2022 im  

Bereich Planung, Bau und Umwelt. 

Allfällige Einwendungen müssen einen Antrag 

und eine Begründung enthalten und sind innert 

der Auflagefrist schriftlich dem Bereich Planung, 

Bau und Umwelt, 5610 Wohlen, einzureichen. 

 

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Stras-

senverkehr vom 19. Dezember 1958 und die zu-

gehörige Verordnung über die Strassensignalisa-

tion vom 5. September 1979 wird folgende Ver-

kehrsbeschränkung verfügt: 

Gemeinderat Wohlen 

Wohlen 

Ortsteil Wilerzelg 

Einführung Tempo 30-Zonen-Signalisation inner-
orts, im Wohngebiet zwischen Bahnlinie, Villmer-
gerstrasse, Grenzweg, Mühlenstrasse (Villmer-
gen) und Hubäckerweg. Es sind dies namentlich:  

− Datzenmatt, Flurweg, Gaswerkstrasse, 

Grenzweg, Hubäckerweg, Industriestrasse, 

Ringstrasse, Wiesenweg, Wilerzelgstrasse 

Die Vorschrift Höchstgeschwindigkeit 30 wird im 

Gebiet mit der Zonen-Signalisation gemäss Art. 

2a und Art. 22a SSV bei sämtlichen Zonen-

Eingängen und die Zonen-Ausgänge mit dem 

Signal Ende Höchstgeschwindigkeit 30 gemäss 

Art. 2a angezeigt. Die Bodenmarkierung „30“, 

wird alle ca. 200 bis 300 Meter wiederholt. Bei 

Verzweigungen wird der Rechtsvortritt durch ent-

sprechende Bodenmarkierung visualisiert.  

Das Tempo 30-Projekt kann auf der Gemeinde-

verwaltung, Bereich Planung, Bau und Umwelt zu 

den regulären Öffnungszeigen eingesehen wer-

den.  

Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkung 

sind innert 30 Tagen seit Publikation im Amtsblatt 

vom 3. September bis 3. Oktober 2022 bei der 

Verfügenden Behörde einzureichen. Die Einspra-

che muss einen Antrag und eine Begründung 

enthalten.  

 

 

ERÖFFNUNG EINER STEUERVERANLAGUNG 

Nachdem die Zustellung auf dem ordentlichen 

Weg nicht möglich ist, wird die definitive Steuer-

veranlagung der nachfolgenden Person gemäss 

§ 175 Abs. 4 der Steuergesetzgebung des Kan-

tons Aargau vom 15. Dezember 1998 und Art. 

116 Abs. 2 Gesetz über die Direkte Bundessteu-

er hiermit öffentlich zugestellt. 
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ERÖFFNUNG EINER STEUERVERANLAGUNG 

– Fortsetzung 

Steuerveranlagung 2020 

Rohner Kurt, wohnhaft gewesen in 5611  

Anglikon, Hägglingerstrasse 1, Wegzug  

nach Thailand. 

Der Steuerpflichtige kann die Steuerfaktoren auf 

dem Steueramt Wohlen einsehen und innert 30 

Tagen seit der Publikation bei der Steuerkom-

mission Wohlen schriftlich Einsprache gegen die 

Veranlagung erheben. Die Einsprache hat ein 

Begehren und eine Begründung zu enthalten, all-

fällige Beweismittel sind beizulegen. 

Gemeinde Wohlen 

Steuerkommission 
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